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Intersexuelle respektieren - biologistische Zweigeschlechtlichkeit
überwinden
Lesben- und Schwulenverband begrüßt Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts

Zu der heute bekannt gewordenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.

Oktober (1 BvR 2019/16) erklärt Sandro Wiggerich, Mitglied des Bundesvorstands des

Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD):

Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat heute bekanntgegeben, dass die

Regelungen des Personenstandsrechts nicht mit den Anforderungen des Grundgesetzes

vereinbar sind, soweit sie neben den Einträgen „männlich“ und „weiblich“ keine dritte positive

Option zulassen. Als Lesben- und Schwulenverband (LSVD) begrüßen wir diese Entscheidung

ausdrücklich.

Als Verband sprechen wir uns seit langem dafür aus, dass intersexuelle bzw. intergeschlechtliche

Menschen in unserer Rechtsordnung selbstbestimmt leben können und ihnen rechtliche

Anerkennung widerfährt. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stellt einen wichtigen

Schritt hin zu diesem Ziel dar. Der Gesetzgeber muss jetzt zügig eine verfassungskonforme

Neuregelung schaffen.

Der LSVD fordert den Gesetzgeber auf, einen umfassenden rechtlichen Rahmen für Personen

zu schaffen, die sich einem dritten Geschlecht zugehörig fühlen. Dabei darf er nicht bei der

Mindestvorgabe des Bundesverfassungsgerichts haltmachen, den dritten Geschlechtseintrag nur

Personen mit biologischen Varianten der Geschlechtsentwicklung zu eröffnen. Maßgeblich ist das

empfundene Geschlecht. Die Empfehlungen des Deutschen Ethikrates zur Intersexualität [http://

www.ethikrat.org/intersexualitaet] , die dem Deutschen Bundestag bereits 2012 vorlagen, müssen

vollständig umgesetzt werden.

Das Bundesverfassungsgericht folgt mit seiner Entscheidung auch der Forderung des

Positionspapiers zum Schutz und zur Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt [https://

www.bmfsfj.de/blob/119686/619f9892b9f7d198c205dbdc82bcad56/positionspapier-schutz-

anerkennung-inter-trans-data.pdf] , dass bereits im September vom Bundesministeriums für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) veröffentlich wurde.

Hintergrund

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts [http://www.bundesverfassungsgericht.de/

SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html]

In Deutschland leben schätzungsweise 100.000 Intersexuelle, die mit unterschiedlichen

Geschlechtermerkmalen ausgestattet sind und sich einer traditionellen Geschlechtszuordnung

entziehen. Während sich viele von ihnen klar als Mann oder als Frau fühlen, lehnen andere eine
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solche Zuordnung ab oder empfinden sich als einem dritten Geschlecht zugehörig. Für diese

Menschen besteht derzeit nur die Möglichkeit, ihren Geschlechtseintrag vollständig streichen zu

lassen, mit unabsehbaren rechtlichen Folgen für Partnerschaft und Familie. Zudem bedeutet das

Konzept eines dritten Geschlechts nicht, überhaupt kein Geschlecht zu haben.

Trotzdem keine medizinische Notwendigkeit besteht wurden und werden durch die

medizinische Kategorisierung als Störung oder Krankheit Intersexuelle in Deutschland bis heute

gravierenden und irreversiblen chirurgischen und verstümmelnden Eingriffen und hormonellen

Behandlungen unterzogen - oftmals bereits im Säuglingsalter. Es handelt sich um schwere

Menschenrechtsverstöße. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung und

Würde wird verletzt. Der LSVD fordert ein Ende dieser Zwangsoperationen. Chirurgische und/oder

medikamentöse/hormonelle Eingriffe dürfen ausschließlich aufgrund der informierten Einwilligung

der betroffenen intersexuellen Menschen erfolgen

Der Lesben-und Schwulenverband (LSVD) ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt die

Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen

Menschen (LSBTI).

Gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt – wir wollen, dass LSBTI als selbstverständlicher Teil

gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt werden.
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